
 
Antrag 

Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
Keine Fehlerwertung für Gendern mit Sonderzeichen und Glottisschlag 
 
 
 
D e r   L a n d t a g   w o l l e   b e s c h l i e ß e n : 
 
1. Der Landtag stellt fest, dass der Rat für deutsche Rechtschreibung keine Vorgaben zur 

Bewertungspraxis an Schulen macht, sondern hierfür allein die Politik in der Verantwor-
tung sieht. Das Gendern mit Sonderzeichen als notenrelevanten Fehler zu werten, ist somit 
nicht Bestandteil des Regelwerks für deutsche Rechtschreibung.  

 
2. Der Landtag fordert die Landesregierung auf, ihre Position zumindest so weit abzu- 

mildern, dass das Gendern mit Sonderzeichen und Glottisschlag bei den kommenden Abi-
tur- und Abschlussprüfungen ebenso wenig als notenrelevanter Fehler gewertet werden 
darf wie das Nicht-Gendern (vergleichbar mit der bayerischen Regelung). 

 
 
Begründung: 

Erfolgt mündlich. 
 
 
Wiesbaden, 11. April 2024 

Der Fraktionsvorsitzende: 
Mathias Wagner (Taunus) 
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